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SKIBUS

Ab Weihnachten bis Mitte März 2017 wird wiederum 

ein Skibus zwischen dem Swiss Holiday Park und der 

Lu seilbahn Morschach-Stoos (LMS) verkehren.

Das Angebot kann von Gästen sowie den Einwohnerin-

nen und Einwohnern von Morschach-Stoos gratis ge-

nutzt werden. Am Morgen und am Nachmittag werden 

jeweils folgende Kurse angeboten:

MORGEN

Abfahrt Swiss Holiday Park - > LMS:

8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 12.25

Abfahrt LMS - > Swiss Holiday Park:

8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 12.35

NACHMITTAG

Abfahrt LMS - > Swiss Holiday Park:

13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25

Abfahrt Swiss Holiday Park - > LMS:

13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05

Der Skibus fährt ab dem Hoteleingang beim Swiss Holi-

day Park direkt bis zur Talstation der Lu! seilbahn Mor-

schach-Stoos.



4 INFOBLATT NR. 4�2016 DER GEMEINDE MORSCHACH

ÄNDERUNGEN RABATTE EINHEIMISCHAUSWEIS

In den kommenden Tagen werden die Einheimisch-

ausweise 2017 verschickt. Wie jedes Jahr wird ein 

Beiblatt, auf welchem die Vergünstigungen ersicht-

lich sind, beigelegt. Für das Jahr 2017 gibt es einige 

Änderungen.

Der Gemeinderat hat die Vereinbarungen mit der Stoos-

bahnen AG und der Swiss Holiday Park AG über die Ver-

günstigungen für Personen mit Wohnsitz in Morschach 

überarbeitet und musste einige Änderungen vorneh-

men. Die Vergünstigungen der Stoosbahnen AG bleiben 

im Jahr 2017 identisch. Bei der Swiss Holiday Park AG 

wurden die Vergünstigungen für Sport & Spiel (Badmin-

ton, Tennis, Squash usw.) gestrichen. Bei den Jahres-

abos wurden die Rabatte gekürzt (Bitte beachten Sie 

den nachfolgenden Artikel). Neu gibt es diverse Aktio-

nen für Einzeleintritte des Swiss Holiday Parks. Diese 

sind zeitliche begrenzt und werden jeweils im Infoblatt 

der Gemeinde publiziert. Die Rabatte fi nden Sie jeweils 

auf der letzten Seite des Infoblatts und sind nur in Ver-

bindung mit dem Einheimischausweis gültig.

Falls Sie noch keinen Einheimischausweis besitzen, kön-

nen Sie diesen jederzeit bei der Gemeindeverwaltung 

bestellen. Sollten Sie Ihren Einheimischausweis nicht 

mehr benötigen, können Sie diesen ebenfalls bei der 

Gemeindeverwaltung abbestellen. 
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VERGÜNSTIGTE JAHRESABOS SWISS HOLIDAY PARK

Aufgrund der Überarbeitung der Vereinbarung mit 

der Swiss Holiday Park AG wurden die Vergünstigun-

gen für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemein-

de Morschach-Stoos gekürzt. 

Ab dem 01.01.2017 gewährt die Swiss Holiday Park AG 

folgende Vergünstigungen auf Jahresabonnemente:

25% Ermässigung:

- Sauna inkl. Erlebnisbad 

- Römisch-Irische Thermen inkl. Sauna & Erlebnisbad

- Fit Gym inkl. Group Fitness Lektionen

10% Ermässigung:

- Well Gym inkl. Group Fitness Lektionen, Erlebnisbad,     

  Sauna und Römisch-Irische Thermen

Der Gemeinderat möchte die Rabatt-Reduktion abfe-

dern und mit einem Beitrag seinerseits die körperliche 

Betätigung von Erwachsenen, analog dem Modell für die 

Kinder „Fit für die Zukun! “, fördern. Zusätzlich zu den 

Rabatten des Swiss Holiday Parks gewährt die Gemein-

de Morschach den Einwohnerinnen und Einwohnern 

von Morschach, welche ein obgenanntes Jahresabonne-

ment gekau!  haben, 15% Rabatt auf den Bruttopreis. 

Das Jahresabo kann wie gewohnt gegen Vorweis des 

Einheimischausweises beim Swiss Holiday Park gekau!  

werden. Der Rabatt der Swiss Holiday Park AG (10 resp. 

25 %) wird direkt abgezogen. Mit dem Abo-Vertrag, der 

Abo-Karte sowie einer Bankverbindung kann anschlies-

send der Gemeindebeitrag von 15% am Schalter der 

Gemeindeverwaltung rückgefordert werden.
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FREINÄCHTE 2017

Ende Jahr erlässt der Gemeinderat Morschach jeweils 

die Freinächte für das kommende Jahr. Für das Jahr 

2017 wurden folgende Freinächte festgelegt:

- Dreikönigstag (6. Januar)

- 1. Fasnachtstag (13. Januar)

- Theaterauff ührungen Skiclub Morschach 

 (14., 18., 20., 21. Januar)

- Güdeldienstag (28. Februar)

- Jungbuurä-Chilbi (22. April)

- Schwing- und Älplerfest Stoos 

 (11. Juni, Verschiebedatum 18. Juni)

- Bundesfeiertag (1. August)

- Pfarrei-Chilbi (26. August)

- Chesslätä (18. November)

- Silvester (31. Dezember)

An den bewilligten Tagen können alle Betriebe, welche

eine Bewilligung zur Führung eines Gastwirtschafsbe-

triebes besitzen, ihren Betrieb bis 5.00 Uhr geöff net

haben. Es ist den Betrieben überlassen, ob sie von der

Freinacht gebrauch machen oder nicht. Trotz der Frei-

nacht gilt die Nachtruhe und es ist darauf zu achten,

dass die Lärmimmissionen auf einem vertretbaren Ni-

veau gehalten werden.
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BAUBEWILLIGUNGSPFLICHT

Aber in der Tat, es ist für den Laien und selbst für 

die Baubewillligungsbehörde nicht immer leicht, 

zwischen bewilligungspfl ichtigen und bewilligungs-

freien Bauvorhaben zu unterscheiden. Das kanto-

nale Planungs- und Baugesetz (PBG) schreibt in 

§ 75 Abs. 1 vor, dass „Bauten und Anlagen nur mit 

behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert 

werden dürfen“. Bewilligungspfl ichtig sind auch 

Zweckänderungen (§ 75 Abs. 2 PBG). Die Bewilligung 

wird im Melde-, vereinfachten oder ordentlichen Ver-

fahren erteilt.

Das Meldeverfahren (§ 75 Abs. 6 PBG) gilt für geringfü-

gige Bauvorhaben wie etwa für den Einbau eines Dach-

fensters oder für kleinere Fassadenveränderungen. Im 

vereinfachten Verfahren (§ 79 PBG) kann auf ein Bauge-

spann verzichtet werden. Es gelangt bei Bauvorhaben 

von beschränkter räumlicher Ausdehnung mit einem 

geringen Investitionsvolumen zur Anwendung. Für die 

übrigen Bauvorhaben gilt das ordentliche Bauvorbewil-

ligungsverfahren mit der Verpfl ichtung zur Erstellung 

eines Baugespanns.

Auslegungsschwierigkeiten bestehen regelmässig 

bei der Frage, ob eine bewilligungspfl ichtige bauliche 

Änderung vorliegt. Vereinfacht kann gesagt werden, 

dass eine Baubewilligungspfl icht immer dann besteht, 

wenn sich das äusserliche Erscheinungsbild wesentlich 

ändert, was mit oder ohne Erweiterung der Fall sein 

kann, und/oder im Innern Änderungen vorgenommen 

werden, die baupolizeilich relevant sind. Als Beispiele 

hierfür zu nennen sind z. B. der Ausbau von bisher unge-

nutzten Räumen oder Umnutzungen, die wesentlichen 

Mehrverkehr erzeugen und/oder zusätzliche Parkplätze 

erfordern. Bewilligungspfl ichtig sind aber auch Mass-

nahmen, bei denen eine Kontrolle auf Einhaltung der 

Brandschutzvorschri" en vorgeschrieben ist, was ins-

besondere dann zutri#  , wenn neue wärmeerzeugende 

Geräte und Anlagen verbaut werden, wie z. B. Küchen 

und neue Heizungen. 

Baugesuche für alle bewilligungspfl ichtigen Bauten und 

Anlagen sind bei der Gemeindeverwaltung Morschach 

auf den offi  ziellen Gesuchsformularen einzureichen 

(siehe Homepage der Gemeinde Morschach, www.mor-

schach.ch: ->Online-Schalter ->Baugesuchsformular).

Bestehen Zweifel über die Bewilligungspfl icht, wird 

empfohlen, sich beim Baumt zu erkundigen (Bau-

amt Morschach, c/o Gemeindeverwaltung Ingenbohl, 

Tel. 041 825 05 10).

... BRAUCHT ES NATÜRLICH NICHT!



8 INFOBLATT NR. 4�2016 DER GEMEINDE MORSCHACH

TEILNAHME AM DONNSCHTIGJASS IM SOMMER 2017

Im nächsten Sommer wird Morschach gegen Muo-

tathal um die Austragung der erfolgreichsten und 

beliebtesten Sommersendung des Schweizer Fernse-

hens jassen.

Am Donnerstag, 20. Juli 2017 fi ndet in Klingnau (AG) 

oder Wohlen (AG) das Jassduell Morschach gegen Muo-

tathal statt. Sollte Morschach gewinnen, fi ndet am 27. 

Juli 2017 die Donnschtig-Jass Sendung in Morschach 

statt. Vorab werden in einem Ausscheidungsturnier die 

Jasserinnen und Jasser unserer Gemeinde erkoren. So-

bald die genauen Daten bekannt sind, wird der Gemein-

derat Morschach die Bevölkerung wieder informieren.
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VERLÄNGERUNG AKTION HEIZUNGSCHECK

Schon einige Hauseigentümer haben mittlerweile 

den Heizungs-Check in Anspruch genommen. Damit 

auch weitere Hauseigentümer von diesem Angebot 

zum Preis von lediglich Fr. 100.- profi tieren können, 

wird die Aktion Heizungs-Check bis Februar 2017 

verlängert. 

Im Rahmen einer rund einstündigen Beratung erfahren 

Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden 

beim Heizungs-Check direkt in ihrem Heizungskeller 

oder Technikraum, wie der Energieverbrauch mit einfa-

chen Massnahmen an der Heizungssteuerung, der Wär-

meverteilung und der Wärmeabgabe optimiert werden 

kann. Falls die Heizung in absehbarer Zeit ersetzt wer-

den muss (Heizung ist älter als 15 Jahre), informiert der 

akkreditierte Installateur darüber, welche Heizungssys-

teme sich eignen, um die Liegenscha!  kün! ig effi  zient 

und umweltschonend zu beheizen und welche Einspa-

rungen an Heizkosten und Treibhausgasemissionen da-

mit erreicht werden können.

Der Heizungs-Check kostet dank Unterstützung von 

Energiestadt nur Fr. 100.- statt Fr. 300.- pro Liegen-

scha!  (die Diff erenz übernimmt EnergieSchweiz für 

Gemeinden). Das Angebot gilt für Liegenscha! en in 

Morschach-Stoos und solange, bis das genehmigte Bud-

get ausgeschöp!  ist. Wenn Sie interessiert sind, können 

Sie sich mittels folgendem Anmeldetalon anmelden. Die 

Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 

Weitere Informationen erteilen Ihnen Gemeinderat Ru-

pert Suter (N: 079 569 52 83) oder Gemeindeschreiber 

Markus Betschart (T: 041 825 13 32).

Anmeldetalon Heizungs-Check

Name: __________________________________________________________________________

Vorname: __________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________________________

Standort Liegenscha : __________________________________________________________________________

 

Gewünschte Firma: O WB Heizungen, Morschach

 O Gasser Heizung-Sanitär AG, Ibach

Datum  Unterschri 

________________________________________________ ________________________________________________

Einreichen bei: Gemeindeverwaltung Morschach, Schulstrasse 6, 6443 Morschach

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFRASTRUKTUR DER NEUEN BAHN TEILWEISE IN BETRIEB

In der neuen Bergstation neben dem Sternegg Skili  

ist Leben eingekehrt. Die Feuerwehr Stoos sowie die 

Technik/Werkstatt und das Büro der Stoosbahnen 

AG sind eingezogen. Die Tiefgarage unter der neuen 

Talstation wird ebenfalls im Verlauf des Dezembers 

über eine Notzufahrt in Betrieb genommen. Beim 

untersten und letzten auszubrechenden Tunnel feh-

len weniger als 100 Meter bis zum Durchstich.    

Am 25. November 2016 waren 165 vom 252 Meter 

langen Zingelifl uh-Tunnel ausgebrochen. Die Arbeiten 

gehen regelmässig voran und werden voraussichtlich 

im Februar 2017 abgeschlossen. Parallel werden erste 

Beton-Fahrbahnelemente zwischen der untersten Brü-

cke und dem Zingelifl uh Tunnel verlegt. Diese Elemente 

werden unweit von der Talstation in der Hesigen pro-

duziert. 

DER VORTRIEB IM UNTERSTEN TUNNEL GEHT KONTINUIERLICH 

VORAN.

STRASSENVERLEGUNG BEI DER TALSTATION

Das Tie" auamt des Kantons Schwyz  hat die Strassen-

verlegung bei der neuen Talstation früher als geplant 

realisiert. Die neue Strasse ist bereits im Einsatz und 

bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung des 

Gebiets rund um die Station. Die Parkplatzsituation vor 

Ort wird daher wieder angepasst und kann erst mit dem 

geplanten Bau des neuen Parkhauses in die Endlösung 

überführt werden.

DAS STRASSENVERLEGUNGSPROJEKT DES KANTONS SCHWYZ 

IST FAST ABGESCHLOSSEN.

SKIDEPOT BEI DER BERGSTATION

Neben Feuerwehr, Technik und Büro wird im kommen-

den Winter auch ein erster Teil der kün# igen Einstell-

möglichkeiten für Wintersportmaterial in Betrieb ge-

nommen. 70 Schränke eines modernen Skidepots mit 

verschliessbaren, belü# eten und beheizten Skischrän-

ken können bereits jetzt gemietet werden. Mehr Infos: 

http://www.stoos-muotatal.ch/de/news/skidepot

VISUALISIERUNG DES SKIDEPOTS BEI DER BERGSTATION DER 

STANDSEILBAHN, WELCHES SCHON IM KOMMENDEN WINTER 

IN BETRIEB GENOMMEN WIRD.
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PROJEKT AXENSTEINMAUER

An der Abstimmung vom 5. Juni 2016 wurde der Ver-

pfl ichtungskredit in der Höhe von Fr. 790‘000.-- für 

die Sanierung der Bruchsteinmauer Axenstein mit 

einem Ja-Anteil von 60 % vom Stimmbürger gutge-

heissen.

Die Annahme des Gemeinderates, dass das Sanierungs-

projekt nach dem positiven Abstimmungsausgang nun 

schnell umgesetzt werden kann, erwies sich als falsch 

und trügerisch. Sowohl seitens der Schutzorganisati-

onen als auch des kantonalen Amtes für Kultur wurde 

Widerstand angemeldet. Die Schutzorganisationen 

haben Baueinsprache erhoben. Dadurch verzögert sich 

leider die Sanierung für unbestimmte Zeit.

Aufgrund der Einwände der Schutzorganisationen und 

des Amtes für Kultur gab der Gemeinderat Zustands-

aufnahmen und Gutachten in Au! rag. Mit Gutachten 

vom 23.  August 2016 hat die Conzett Bronzini Partner 

AG, Chur, dem Gemeinderat folgende Sofortmassnah-

men empfohlen:

- Montage eines Schutz- und Arbeitsgerüsts entlang

 dem Mauerfuss

- Befreiung der Stützmauer vom starken Pfl anzenbe-

 wuchs

Die Arbeiten waren bis am 23. September 2016 abge-

schlossen. Dabei wurden aus Sicherheitsgründen auch 

lose Steine beseitigt. Das Gerüst ist ein Provisorium, das 

nebst der genaueren Begutachtung der Mauer vor al-

lem dem Schutz der darunterliegenden Bezirksstrasse 

dient.

Ein gegen die Sofortmasnahmen eingereichtes Bau-

stoppbegehren des Schwyzer Heimatschutzes wurde 

vom Amt für Raumentwicklung am 16. September 2016 

als unbegründet abgewiesen.

Die Sofortmassnahmen wurden durch Fachleute aus-

geführt und begleitet. Vor Ort war auch die SUVA, 

die einem anonymen Hinweis folgte. Die SUVA stellte 

fest, dass die Arbeiten sauber und fachgerecht ausge-

führt wurden und somit die Arbeitssicherheit korrekt 

gewährleistet wurde. Dass sich ein Mauerteil löste, war 

nicht Absicht, sondern Folge des teilweise sehr instabi-

len Zustandes der Mauer und des Tragwerks.

Die vorliegenden Gutachten ergeben, was sie Sanier-

barkeit der Mauer betri#  , ein uneinheitliches Bild. Um 

aus der verfahrenen Situation einen Ausweg zu fi nden, 

hatte die kantonale Baugesuchszentrale auf Wunsch 

der Gemeinde die Vertreter von Kanton und der Schutz-

organisationen auf den 4. November 2016 zu einem 

Augenschein vor Ort mit anschliessender Aussprache 

eingeladen. Es zeigte sich dabei, dass die Fronten ver-

härtet sind, die Schutzorganisationen einen Kompro-

miss, beispielsweise in Form einer Rekonstruktion, klar 

ablehnen und an Stelle eines Neubaus auf einer Sanie-

rung der Mauer beharren. Der Gemeinderat hat deshalb 

am 8. November 2016 beschlossen, das Baugesuch zu-

rückzuziehen. Unter Beizug von Fachleuten werden nun 

die Sanierungsmöglichkeiten näher abgeklärt. Ziel ist 

die Vorlage eines Vorprojekts, das vor einer öff entlichen 

Aufl age und der Eingabe ins kantonale Bewilligungsver-

fahren an einem runden Tisch den Schutzverbänden 

und den beteiligten kantonalen Amtsstellen vorgestellt, 

erläutert und zur Stellungnahme unterbreitet wird. Ob 

dem Stimmbürger ein neues Sanierungsprojekt unter-

breitet werden muss, wird der Gemeinderat zum gege-

benen Zeitpunkt entscheiden.
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LED  LAMPEN SONDERAKTION

Im Alltag gibt es viele Möglichkeiten Energie zu spa-

ren. Eine einfache aber eff ektive Massnahme ist der 

Wechsel von den herkömmlichen Glühbirnen auf 

LED-Lampen. Der nachstehende Kostenvergleich 

zeigt, wieviel sich einsparen lässt. Im Rahmen einer 

Sonderaktion kann ein Restposten an LED-Lampen 

zum Preis von Fr. 5.00 abgegeben werden (solange 

der Vorrat reicht).

Die Faden-LED-Lampe 6 Watt ist gegenüber einer Glüh-

birne 60 Watt zwar in der Anschaff ung teurer, aber die 

um ein Vielfaches längere Lebensdauer von 15´000 

Stunden und der massiv geringere Stromverbrauch 

rechnen sich. 

Die Faden-LEDs benötigen 10mal weniger Strom und 

leben 15mal länger. Die Glühbirnen verpuff en ca. 80% 

der Energie als Wärme. 

Auf der Gemeindeverwaltung Morschach kann die LED-

Lampe (6 W) zum Sonderpreis von Fr. 5.00 pro Stück 

bezogen werden (solange der Vorrat reicht). Es handelt 

sich hierbei um das Model ToLEDo Retro der Marke 

Sylvania, welches beim Kassensturzvergleichstest vom 

13. Oktober 2015 am besten abgeschnitten hat.

Faden-LED 6 W Glühbirne 60 W

Lebensdauer (Std.) 15‘000 1‘000

Verbrauch (KW) 0.006 0.06

Stromkosten (Rp./Kwh) 20 20

Energiekosten (CHF) 18.00 12.00

Kaufpreis für 1 Leuchtmittel (CHF) 5.00 1.20

Kosten pro Leuchtmittel (CHF) 23.00 13.20

Stück für 15‘000 Betriebsstunden (Stk.) 1 15

Total Betriebskosten für 15‘000 Std (CHF) 23.00 198.00

KOSTENVERGLEICH
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ÖFFNUNGSZEITEN WEIHNACHTEN 2016  BRÜCKENTAGE 2017

Während den Festtagen hat die Gemeindeverwaltung 

und die Postagentur Morschach folgende spezielle Öff -

nungszeiten:

Fr 23. Dezember 2016 geöff net

Mo 26. Dezember 2016 geschlossen

Di - Fr 27. - 30. Dezember 2016 geöff net

Mo - Do 2. - 5. Januar 2017 geöff net

Fr 6. Januar 2017 geschlossen

Die Gemeindeverwaltung sowie die Postagentur Mor-

schach bleiben am Jahr 2017 an den eidgenössischen, 

kantonalen und kommunalen Feiertagen sowie an fol-

genden „Brückentagen“ geschlossen.

Do 23. Februar 2017 (Nachmittag geschlossen)

Mo 27. Februar 2017 (Nachmittag geschlossen)

Di 28. Februar 2017

Fr 26. Mai 2017

Fr 16. Juni 2017

Mo 31. Juli 2017

Fr 14. August 2017

Alle Feier- und Brückentage werden drei Tage im Vor-

aus an der Eingangstüre sowie auf der Homepage pu-

bliziert. 
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AUSZUG AUS DEM TERMINKALENDER 20162017

WOCHENTAG DATUM ANLASS

DEZEMBER 2016 

Mo 17.12.2016 Abschluss-Abig Musikgesellscha!  Morschach

Sa 24.12.2016 Weihnachtessen für Alleinstehende, Mattli Antoniushaus

So 25.12.2016 Weihnachtessen für Alleinstehende, Mattli Antoniushaus

Mo 26.12.2016 Weihnachtskonzert, Antoniuskapelle, Morschach

Mo 26.12.2016 Weihnachtessen für Alleinstehende, Mattli Antoniushaus

Fr 30.12.2016 Clubrennen Skiclub Stoos, Klingenstock Stoos

Sa 31.12.2016 Impuls zum Jahreswechsel (Fackelwanderung), Mattli Antoniushaus

JANUAR 2017 

Fr 06.01.2017 Trychler & Greifl er in Morschach & Stoos

Fr 13.01.2017 1. Fasnachtstag in Morschach

Sa 14.01.2017 Kinderauff ührung Theater Skiclub Morschach

Sa 14.01.2017 Première Theater Skiclub Morschach

Di 17.01.2017 Vortragsübung Blechbläser, Musikschule

Mi 18.01.2017 Theater Skiclub Morschach

Fr 20.01.2017 Theater Skiclub Morschach

Sa 21.01.2017 Theater Skiclub Morschach

Sa 21.01.2017 5. Badewannen-Rennen, Sternegg, Stoos

Mo 23.01.2017 Medienkurs für Eltern, Schule Morschach

Mi 25.01.2017 Atemschutzübung Feuerwehr Morschach

Fr 27.01.2017 Vernissage der Fotoausstellung „Menschen ein Gesicht geben“ 

  mit Galadiner und Musik, Mattli Antoniushaus

 

FEBRUAR 

Sa 04.02.2017 GV Feuerwehrverein Morschach

Mi 08.02.2017 Lottomatch, Viehzuchtverein Stoos, Schwyzer Bärghus, Stoos

So 12.02.2017 Volksabstimmung

So 12.02.2017 Clubrennen Skiclub Morschach, Klingenstock Stoos

Mi 15.02.2017 Lottomatch, Skischule Stoos, Restaurant Alpstubli, Stoos

Mi 15.02.2017 Atemschutzübung Feuerwehr Morschach

Sa 18.02.2017 Skibock-Schweizermeisterscha! en, Stoos

Sa 18.02.2017 Clublanglauf Skiclub Morschach, Loipe Nägelisgärli Morschach

Mi 22.02.2017 Fasnachtsunterhaltung Senioren Team 

Do 23.02.2017 Stoosfasnacht, Negerschacher Gesellscha! 

Do 23.02.2017 GV Schützengesellscha!  Morschach

Fr 24.02.2017 Kinderfasnacht Fronalp-Chessler, Dorf Morschach

Fr 24.02.2017 Bareröff nung, Negerschacher Gesellscha 

So 26.02.2017 Famigros Ski Day, Skiclub Stoos, Sternegg Stoos

Di 28.02.2017 Güdeldienstag, Negerschacher Gesellscha 
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